
Ermittlung des Kostensatzes für Gehölz-, Park und Grünflächenpflege

Die Kosten eines Arbeitsplatzes pro Jahr setzen sich entsprechend Empfehlung der KGSt (Bericht 07/2020) zusammen aus:

Personalkosten Egr 3  / Bereich 1 (Land-, Forst- & Tierwirtschaft & Gartenbau) 44.800 €

Sachkosten 10 % für Nicht-Büroarbeitsplätze pauschal 4.480 €

Gemeinkosten 15 % der Personalkosten 6.720 €

Gesamtkosten 56.000 €

Berechnung des Kostensatzes je Stunde:

Gesamtkosten (Kosten eines AP / Jahr) / KGSt-Normalarbeitszeit

Die KGST-Normalarbeitszeit für manuelle Tätigkeiten 40 Std. / Woche ist mit 1586 Stunden festgelegt.

Kostensatz = 56.000 / 1586 35 €


